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Der Kassenverkehr verzeigt in laufender Rech-
nung an Einnahmen Fr. 111,820.81, an Ausgaben
Fr. 71,337.52, somit einen Einnahmeniiberschul
von Fr. 40,483.29, der der Kapitalrechnung iiber-
wiesen worden ist Letztere ergibt bei einem Ver-

mégensstand von Fr. 615,033.73 eine Vermehrung-

von Fr. 163,447.67.

Die Zweigvereine weisen insgésamt an Vermogen
Fr. 569,945.15 aus, daneben besitzen sie in den
Rotkreuzkolonnen einen Barwert von Fr. 88,963.20,
in Krankenpflegematerial ¥r. 138,438.55 und in
anderem Material Fr. 70,621.88.

Das scheint auf den ersten Blick recht viel zu
sein, allein es scheint nur! Andere Rotkreuzorgani-
sationen besitzen Millionen und kénnen daher ganz
anders, auch in Friedenszeiten, helfen als das Schwei-
zerische Rote Kreuz. Woher kommt das? Einmal
ganz sicher daber, daB die Regierungen anderer
Staaten iiber ganz bedentende Mittel verfiigen, die
gie der guten Sache zur Verfiigung stellen konnen,
dann aber ebenso sicher auch daher, daf bei uns
das Rote Kreuz trotz all seiner gemeinniitzigen,

so segensreichen Arbeit noch viel zu wenig bekannt

ist und ‘deshalb im groBen Publikum zu wenig An-
hénger, kurzweg zu wenig Einzelmitglieder hat, die
ihm das Werk finanzieren helfen. Insbesondere ist
das fiir Soldatenkreise der Fall. Da solite man
doch annehmen kénnen, es sei Ehrensache fiir jeden
Angehorigen unseres Heeres, welchen Grad er auch
bekleiden mag, in welcher Stellung er sich befindet,
als Mitglied dem Roten Kreuz beizutreten. Das
ist leider noch lange nicht der Fall, sollte aber
unbedingt  geschehen. Wie wirs, wenns jeder ver-
suchen wollte! GewiB, wir miissen das tun, wir sind
das unsern Kameraden, dem ganzen Schweizervolk
schuldig. Tun wir also auch hier unsere Pflicht!

M.
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Autoritit und Freiheit.

Im Leitartikel Nr. 42 der Allgemeinen Schwei-
zerischen Militdrzeitung ,Unsere Demokratie und
unser Wehrdienst“ legt Herr Oberst-Korpskom-
mandant Wildbolz den bedeutungsvollen Gedanken
nieder: ,Die Demokratie ruht auf dem Glauben
an die sieghafte Kraft des Guten. Darin liegt ihr
hohes Ideal im Vergleiche zur Monarchie. — Das
ist das GroBe im demokratischen Gedanken: Er
ist eine sittliche Kzaft.«

Wir diirfen ruhig behaupten, dafl ein wackeres
Stiick dieser sittlichen Kraft unsere Armee bedeutet.
Diese Wahrheit wird zwar von Tausenden von
Biirgern nicht anerkannt. Unter ihnen befinden
sich solche, die zeitweise selbst im Wehrkleide
unter den Fahnen stehen. So wird denn manches
Krankhafte, das infolge von Glaubensmangel an
die sieghafte Kraft des Guten unserm Wehrwesen
anhaftet, leichtsinnigerweise mit der Behauptung
erklart, daBsich freiheitliches Empfinden und Denken
nie mit Anerkennung militdrisch autoritativer
Gesetze vertragen konne. Wer die psychologischen
Beziehungen, welche die beiden Begriffe Autoritit
und Freiheit zueinander haben, nicht verstehen
kann oder will, wird dem Wehrwesen gegeniiber
immer -ungerecht bleiben. Er wird den Fehler
antimilitaristischer Propaganda oder pazifistischer
Literatur mitbegehen, die nie die gro8en charakter-
bildenden Seiten des Landesverteidigungsgeistes
anerkennen wollen. 'So lange diese Uebel nur von
auflen an unserer Armee riitteln, wird dieselbe dank
der sittlichen Kraft, die der demokratische Gedanke
ins Wehrwesen legen kann, bestechen. Wenn aber
Verstindnislosigkeit. fiir den wahren Freiheitsbegrift
sich beim Soldaten geltend macht, ist es hochste
Pflicht des militdrischen Erziehers, der Gesinnung
des Mannes den richtigen Weg zu zeigen. Mir
scheint, daB hier dem Einheitskommandanten das
vornehmste Feld fiir seine Erziehungsanfgaben und
Standespflichten geschaffen wird.

Es sind in vielen Fillen nicht medere Motive,
die den Soldaten die Verwandtschaft der Begriffe
Autoritdit und Freiheit nicht = verstehen lassen.
Vielmehr ist der Mangel an Erziehung zur Erkenntnis
dieser fundamentalen Notwendigkeit fiir ein demo-
kratisches Staatswesen schuld. Der Erziehungs-
mangel macht sich oft schon von friiher Jugend
auf geltend und wirkt gesinnungsstérend bis ins
spiatere Alter. Wie zahlreiche seelisch unfertige
Menschen miissen der Armee eingegliedert werden!

Doch muB es fiir den Einheitskommandanten
eine helle Freude bedeuten, die Pflicht auf sich
nehmen zu diirfen, jungen Ménnern jenes staats-
biirgerliche Empfinden des wahren Freiheits-
begriffeseinzuprigen,dasmangelhafteoderabsichtlich
vaterlandslose Jugenderziehung ihnen vorenthalten
hat. Es muB ihn mit Stolz erfiillen, sich ein
Cadre zur Miterziehung heranbilden zu diirfen,
das den Segen der ‘wahren Freiheitsidee, die im
demokratischen Gedanken liegt, auch fiir die Armee
sichern - hilft. Diese Sicherung der Freiheitsidee
in ihrer tieferen, edleren Bedeutung fiir das autori-
tativ Militarische wird garantiert durch das reine
freie Wort und durch die freie Tat, d. h. das freie
Beispiel oder Viorbild in der Erziehung. :

Zunichst einige Gedanken iiber die Erzlehung
durch das-Wort! Oft fehlt es dem Soldaten,
zuweilen gar den Cadres am richtigen Verstindnis
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fir den Begriff. Was ist Freiheit? Eine uralte
Streitfrage kommt mit der Deutung der Freiheit
des menschlichen Willens immer und immer wieder
in die Gegenwart. Freiheit ist Selbstbestimmbarkeit.
Aber diese Behauptung bedarf noch eines besonderen
Hinweises auf ihre reine Grofle. Im Satze , Frei-
heit ist Selbstbestimmbarkeit“ liegt vorerst der
Gedanke: Nicht ein fremdes anderes Wesen, sondern
ich selbst bestimme, und dennoch darf die wahre
Freiheit nicht ein bloBes Vermogen sein, in jedem
Falle nach freiem Willen zu handeln, sondern es
muB ihr die innere Notwendigkeit, gesinnungs-
tichtig zu handeln, zugrunde liegen. Hier 1Bt
sich im Unterrichte, in der Theoriestunde, von der
jingst in dieser Zeitung verlangt wurde, daB sie
die jungen Leute fiir das Ernste und GroBle im
soldatischen Leben begeistern sollte, an Beispielen
zahllos wechselvoller Art, wie sie das militdrische
Leben tagtiaglich mit sich bringt, die Notwendigkeit
nachweisen, dafl nur der Mann, der sich von Leiden-
schaften und den niederen Trieben der Ichsucht
befreit hat, im Interesse der starken Idee der
Landesverteidigung und der aufbauenden Kraft der
militdrischen Erziehung handeln kann, sei er Unter-
gebener oder Vorgesetzter. Diese einfache psycho-
logische Notwendigkeit sehen so viele nicht ein.
Wer ein Sklave seiner Leidenschaften ist und diesen
Leidenschaften willkiirlich freien Lauf 1aft, ist ein
unfreier Mensch und wiirden ihm noch so bedeutende
Mittel &duBerlicher Selbstbestimmbarkeit gegeben
sein. Dieser Gedanke deutet auf die Notwendigkeit
hin, daB jeder Soldat, Fiisilier oder Heerfiihrer,
vom: tieferen Sinn der Freiheitsidee durchdrungen
sein muB. Im Wehrmann mufl die Erkenntnis
siegen, daf wahre Freiheit das Recht des freien
Mannes jeder Stellung und jeden Grades bedeutet,
sich vom Ichdienste zu befreien oder mit andern
Worten, das sittliche Vorrecht des starken Mannes
ist, aus freien Stiicken die Pflicht zu tun. TUnter
diesen Gesichtspunkten entwickeltsich die Erkenntnis,
daB auch die unbedingte augenblickliche Befolgung
eines Befehles in ihrem tiefern psychologischen
Sinn nicht Zwang, sondern freies Handeln bedeutet.
. Ich méchte wohl verstanden sein. Die Sicherung
der plotzlichen Befolgung eines ergangenen Befehles,
die unerschiitterliche Gesinnungstreue in der Aus-
filhrung desselben muB um jeden Preis gewahrt
bleiben. Diese Sicherheit darf nicht durch blinden
Glauben an Ziele, die noch nicht erreicht sind
oder nie erreicht werden konnen, gefihrdet werden.
Zu oft noch ldhmen Ueberlegungen und Erwig-
ungen, ob eigene Anschauungen sich mit der
Gedankenwahl des Befehlsgebers zu decken haben,
die Energie der Ausfithrung. Soiche Ueberlegungen
taugen nichts. Sie sind aber auch keineswegs
Beweise fiir die Freiheitsqualitit des Mannes. Der
Soldat darf unter keinen Umsténden in den Fehler
des falschorientierten demokratischen Biirgers ver-
fallen, der glaubt die Freiheit bestehe darin, fiir
die eigenen Anschauungen unumschrinktes Recht
beanspruchen zu diirfen; die Unterwerfung unter
fremde Ideen aber sei Zwang. Wenn des andern
Idee gut ist oder einer guten ehrlichen Sache
dient — und dies zu glauben ist um des groBen
vaterlindischen Gedankens willen absolute Not-
wendigkeit gegeniiber jedem Befehle — so ist die
Unterwerfung unter denselben mindestens so frei
wenn nicht freier, als jenes Pochen auf absolute

Personlichkeitsfreiheit, die letzten Endes in einen -

Starrkrampf der SelbstgewiBheit ausartet.

Es ist einzusehen, daB einerseits ein stark
gefiigtes Wehrwesen des Zwanges gegeniiber unfreien
Menschen, die sittlichen Geboten sich nicht fiigen
wollen, nicht entbehren kann; aber wo andererseits
jenes Freiheitsempfinden, das der Pflichtidee dienen
mochte, sich durchzuringen versucht. ist es Aufgabe
des Fiihrers, dasselbe zu anerkennen und zu schiitzen.
Wir wissen wohl, daB wir das absolute Ziel der
Freiheitserziehung nie ganz erreichen werden.
Aber wir diirfen um dieser Tatsache willen den
Glauben an die sieghafte Kraft des Guten nicht
ertoten, sondern miissen ithm Wege schaffen, wenn
irgendwie oder irgendwo er sein Daseinsrecht
behauptet. Je fester charakterbildende Wahrheiten
anerkannt werden, desto mehr darf sich die freie
Entwicklung auch dort, wo das Autoritétsprinzip

. ein straffes und starkes sein muB, entfalten.

Zu solcher Auffassung aber gehort Vertrauen.
Darum ist auch die Erziehung zum Vertrauen eine
unbedingte Notwendigkeit unserer militarischen
Schulung. Die Richtlinien der Vertrauenserziehung
sind in der Schweizerischen Militirzeitung des
oftern besprochen worden. Es sei heute nur darauf
hingewiesen, daB wir auf diesem Gebiete nach oben
und unten hiufig unfrei sind. Zu oft noch
verfallen "wir in den Fehler, Ansichten oder
Handlungen der Vorgesetzten oder Untergebenen,
die der unsrigen Auffassung nicht ganz entsprechen
unfein zu verurteilen. Wir lassen uns damit
auf dem Gebiete des Kritikrechtes Unfreiheiten
zuschulden kommen. GewiBl taugt die Ansicht
extremer Asketen, die dem Menschen das Kritik-
recht eo ipso absprecher wollen, um ihn vor
Ungerechtigkeiten zu schiitzen, fiir den freien Staat
und seine Armee nicht. Sie erscheint geradezu
lacherlich. Die feine Kritik, auch wenn sie prizis
und scharf ist, bedeutet neben dem reinen Wort
der Belehrung und dem wackeren Beispiel das vor-
nehmste Mittel fiir eine freiheitliche Erziehung.
Aber es gibt Naturen die damit MiBlbrauch treiben.
Dies zeigt sich leider hie und da in jener wenig
taktvollen Art von Kritik, welche gewisse junge,
meistens erfahrungsarme Leute an ihren Vor-
gesetzten glauben ausiiben zu miissen. Sie wollen
sich mit jener Intelligenz des Allesbesserwissens
briisten- und bedenken gar nicht, daB die Disziplin-
losigkeit, welche im chronischen Uebel der Kritik-
sucht liegt, eher einen Mangel an Intelligenz
bedeutet, weil sie die AeuBerung eines unfreien
Charakters ist.

Im Volke droht der MiBbrauch des Kritikrechtes
zeitweise zum Nationallaster auszuarten. Die Armee
muB sich von diesem Fehler befreien. Sie mul}
der starkere Teil der sittlichen Kraft der Demokratie
bedeuten, ~denn sie verkorpert in markantester
Form den Pflichtgedanken, der in der Freiheits-
idee liegt. Das Starke muB in der Achtung der
Ansicht des andern liegen. Nach oben muB sich
diese Achtung in unerschiitterlichem Gehorsam und
absoluter Treue gegeniiber ergangenen Befehlen
duBern, nach unten im Verstindnis, das man dem
ehrlich gesuchten Wege zur Ausfithrung des Befehles .
entgegenbringt. Von diesen Gesichtspunkten aus
miissen Autoritdit und Freiheit zu einem eigent-
lichen Hoheitsbegriff der Demokratie und seines
Wehrwesens sich verschmelzen und die funda-
mentale Wahrheit dokumentieren: Freiheit ist
nicht Willkir, sondern Gesetzmafigkert des Willens.

Darum ist auch der Freiheitsinn des Ganzen
zur Selbstbestimmung auserkorenen Volkes ein viel
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héherer Begriff, als er gewohnlich erfaBt und ver-
standen wird. Der wahre Freiheitsinn des Volkes
ist der Hoheitsbegriff der Menschenachtung und
mit ihm vereint der Sinn fiir Ordnung und fiir
Achtung vor dem Gesetze, den Bediirfnissen des
Mitbiirgers oder des Kameraden und der Gesamtheit.
Wer den seiner Erziehung Anvertrauten zum echten
Freiheitsinn erziehen will, der erziehe ihn zur
wahren Selbstindigkeit des Willens. Diese Selb-
stindigkeit des Willens ist aber gleichbedeutend
mit Einordnung in das Wohl des Ganzen, also mit
Gehorsam. Und Gehorsam st die hichste und
edelste Form der Freiheit. Nur der Mensch ist
frei, der gehorchen kann. Jeder, der tut was ihm
paBt, ist ein Sklave.

Wenn wir den gottlichen Funken von Ehrgefithl,
der in jedem Menschen,
liegt, durch die Erziehung zur Erkenntnis des
wahren Freiheitsbegriffes entfachen, so legen wir
nicht ‘nur der eminent groBen Aufgabe der Landes-
verteidigung, sondern dem ganzen demokratischen
Gedanken eine unerschiitterliche Grundlage.

Daf} fiir die Erschaffung und Erhaltung dieser
Grundlage neben der Aufklirung auch die freie
Tat, d. h. das freie Beispiel — und ich méchte
hervorheben, ganz besonders das Letztere — mit-
bestimmend wirkt, wurde schon gesagt.

Der Untergebene muB in seinem Vorgesetzten
einen sich selbst befreiten Mann erkennen konnen —
einen Mann, der nie die Grenzen des freiheitlich
reinen Taktes iberschreitet, der aber Riickgrat
besitzt und in wirdiger minnlicher Art fiir sein
Gewissen ein mutiges Wort der Verteidigung findet.
Er muB einen Vorgesetzten verehren kénnen,” der
‘den fehlbaren Untergebenen mit iiberlegten prizisen
Mitteln in die -Schranken der Pflicht weist,~ihn
aber nach oben verteidigt, wenn dieser angegriffen
wird — einem Vorgesetzten, dem man riickhaltlos
das Vertrauen schenken kann, daB er freudig die
Verantwortung trigt fiir das, was die Glieder
_seiner Einheit tun — einen Vorgesetzten der den
Grull des Untergebenen, die Ehrenbezeugung — so
frei und frisch zuruckglbt wie sie der beste seiner
Soldaten ihm aus innerer Befrelung, dem Achtungs-
bediirfnis -heraus erweist.

Ein solcher Vorgesetater garantlert auch. fiir fie
wahre Freiheit jeder andern seiner Handlungs-
weisen. Sein leuchtendes Beispiel muB befreiend
wirken auf denjenigen, der bisher Miihe hatte den
Weg der Pflicht aus freien Stiicken zu finden. Er
schafft jene Autoritit,. welcher die Freiheit zu
Grunde liegt, die Freiheit- des reinen Wortes, die
Freiheit der reinen Tat. H. K.

Ueber Ar'tillérievorbereitung._

(SchluB) :

Die Meldungen iiber die feindlichen Stellungen,
Besetzungen, Arbeiten und namentlich iiber -die
feindliche Artillerie werden so verarbeitet, daB sie
vollstindig, leicht. tibersichtlich und so rasch als
moglich sowohl den Artilleriefithrern als auch an-

dern .Instanzen jederzeit zur Verfiigung stehen und

ihnen zugestellt werden konnen.

Auf den in den Standorten des ,,Nachnchten-
dienstes der Artillerie“ aufliegenden verschiedenen
Karten des gegeniiberliegenden feindlichen Ab-
schnittes werden Tag fur Tag folgende Eintrag-
ungen gemacht %

also auch im Soldaten -

Karte I. Feindliche Arbeiten wie Schiitzengribeen,
Verbindungsgraben, Kommandoposten, Beobackh-
tungsposten, Aufstellungsorte fiir Mitrailleuseen,
Minenwerfer, Scheinwerfer, Posten fiir drahtloose
Telegraphie, Telephon- und Blinkerstationen, Unteer-
stinde, Drahtverhaue und andere Hindernisanlageen.

Karte I1. Feindliche Batterien, nach Gattunng
und Kaliber geordnet. Auf praktische Art kannn
dies dargestellt werden durch eingesteckte Nadelin,
iber die verschiedenfarbige, durchlocherte Glaas-
perlen aufgeschoben werden. Z. B. bedeutet einne
rote Perle: eine Feldbatterie von x m/m Kalibeer,
eine blaue: eine Haubitzbatterie von y m/m Kalibeer,
eine gelbe: eine weittragende schwere Kanone voon
z m/m Kaliber., eine griine: eine schwere Morseer-
batterie von 2 Geschiitzen mit Kaliber W m/m usww.

Karte ITI. Angaben iiber die Zeitdauer der Téatigg-
keit der feindlichen Batterien. Es empfiehlt sicch
hier ebenfalls die Anwendung des Systems mit Nda-
deln und Glasperlen. Z. B. bezeichnet im Stellunggs-
krieg eine rote Perle Batterien, die vom 1. bis 1€0.
des Monats, eine blaue: Batterien, die vom 11. bbis
20., eine griine: Batterien, die vom 21. bis Endde
des Monats in Tatigkeit waren. Je nach Verhillt-
nissen werden solche Perioden, statt mehrere Tagge
nur einen Tag oder sogar nur Stunden betreffen. — -

Oft macht sich das Bediirfnis geltend, weiterre
Karten mit speziellen Eintragungen herzurichteen
(z B. beschossener Réume oder Punkte in deen
eigenen Stellungen). Es ist Sache des Chefs ddes

w»Nachrichtendienstes der Artillerie die ihm gee-
stellte Aufgabe so zu losen, daB die Informierunng
moglichst vollstindig ist. Einem intelligenten unnd
praktischen Offizier bietet sich hier Gelegenheiit,
viel Geschick und Initiative zu entwickeln.

Aufler den Karten sind auch schriftliche Zusamn-

menstellungen von grofem Werte, in erster Liniie
ein tidglicher Bericht iiber die Tétigkeit der feindd-
lichen Batterien. Dieser Bericht wird am besten iin
Tabellenform erstellt. Die verschiedenen Kolonneen
der Tabelle enthalten: Zeit der Titigkeit, Abschnittt
in welchem sich die schieBende Batterie befindett,
deren Koordinaten, Kaliber, beschossene Ziele, voon
wem die Angaben -herriihren. - Zum SchluB eimne
Zusammenstellung der Zahl der in Tatigkeit festt-
gestellten Batterien, Wlev1e1e davon und welche zurm
ersten Male.
" Ein anderer tidglicher Bericht wird eine allgee-
meine - Zusammenstellung mit folgenden TUnterr-
abschnitten enthalten: Titigkeit der feindlicheen
Batterien a) bei Tag, b) bei Nacht. Tatigkeit deer
feindlichen Flugzeuge und Ballons. Ergebnisse deer
eigenen Aufklirung (Flieger, Studium der aufgee-
nommenen Photographien, Mitteilungen der Beohb-
achtungsposten, der Schallmessung, des allgememem
Nachrichtendienstes).

Soweit notwendig, werden diese Arbeiten verr-
vielfiltigt und allen, denen sie von Wert sind, iin
extenso oder nur auszugsweise zugestellt.  So Kamn
dann wiederum eine viel erfolgreichere Beobachtunjg
einsetzen und es konnen wichtige neune Meldungem

‘beschafft werden.

Ein so organisierter , Nachrichtendienst der Arm-
tillerie“ liefert auch dem allgemeinen Nachrichtem-
dienst wertvollstes Material. Dank den Feststell-
lungen iiber Stiérke, Verhalten und Aenderungem
bei der feindlichen Artillerie, wird die Oberleitungg
oft in den Fall gesetzt w1cht1ge Entschliisse zm
| fassen. : , :



	Autorität und Freiheit

